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VSA-Fortbildungstagung fiir Altersheimleitung und Kaderpersonal, 7./8. November 1990, im Kongresshaus Ziirich

«Ethischer Notstand im Alters- und Pflegeheim»

Was sind wir unseren betagten Mitmenschen im Alters- und Pflegeheim schuldig?

Rund 250 VSA-Mitglieder und -Freunde fanden sich am 7. No-
vember 1990 im Kongresshaus Ziirich ein, um sich wahrend zwei
Tagen dem Thema «Ethischer Notstand im Alters- und Pflege-
heim» zu widmen. Das ausserordentlich grosse Interesse an die-
sem Thema erklart sich nicht bloss daraus, dass hochkarétige Re-
ferenten dazu eingeladen werden konnten, sondern ebenso aus
der Aktualitdt des damit angesprochenen Problems. Mit diesem
Thema reagiert der VSA zum einen auf die vor zwei Jahren be-
kanntgewordenen Vorkommnisse von aktiver Sterbehilfe in
einem Wiener Spital, die zwei Krankenschwestern wiederholt
durchgefiihrt hatten, zum andern stellt sich der VSA damit aber
selbstkritisch die Frage, ob das bisher formulierte VSA-Ideal des
Heimes als einer Heimat fiir seine Bewohner noch aufrechterhal-
ten werden kann angesichts der unbefriedigenden Personalsitua-
tion in unseren Heimen und angesichts des zunehmenden Verlu-
stes menschlicher Werte in unserer Gesellschaft. «Ist die Diskre-
panz zwischen dem, was wir anstreben, und dem, was wir zu ver-
wirklichen imstande sind, zu gross ?», fragte Martin Meier, Prési-
dent des VSA, in seiner Begriissungsrede. Dass es auf diese Frage
keine rezeptartige Antwort geben kann, ist klar; ebenso klar aber
ist fiir den VSA-Prisidenten, dass die Realitit dem Ideal lediglich
durch die Verbesserung der organisatorischen Strukturen oder
der Gesetzgebung nicht angenidhert werden kann, wenn sie nicht
getragen und ergidnzt wird durch couragierte Personlichkeiten,
die sich als MitarbeiterInnen in den Heimen durch die Zeitfragen
betroffen fithlen und in Eigenverantwortung dem erkannten Ziel,
das unsere Zeit braucht, unterordnen. Die Verbesserung der Rea-
litat geschieht durch das Vorleben des neuerkannten Sinnes unse-
rer Arbeit im Alters- und Pflegeheim, so Martin Meier.

Die Tagungsleitung oblag Hanny Wiesendanger, Tabeaheim,
Horgen. Den eher trockenen organisatorischen Mitteilungen ver-
lieh sie echt weiblichen Charme, indem sie ihnen jeweils eine Pa-
rabel aus Dieter Theobalds Biichlein «Stets zu Diensten» (er-
schienen im Brunnen Verlag) folgen liess - zur grossen Begeiste-
rung des Publikums, das diese lehrhafte Dichtung mit viel Ap-
plaus bedachte. Dr. Imelda Abbt, Bildungsbeauftragte des VSA,
stellte die einzelnen Referenten vor und spann geschickt von Refe-
rat zu Referat den roten Faden, der die Tagung zu einem Ganzen
verwebte.

«Freiheit und Menschenwiirde auf dem Priifstand
der Sozial-Ethik»

Prof. Dr. Annemarie Pieper hat Philosophie, Anglistik und Ger-
manistik studiert und ist seit 1981 Ordinaria fiir Philosophie an
der Universitit Basel.

Verschiedene Buchveroffentlichungen haben sie als Ethik-Spe-
zialistin bekannt gemacht, so zum Beispiel ihre Einfithrung in die
praktische Philosophie «Ethik und Moral» (Miinchen 1985).

«Freiheit und Menschenwiirde auf dem Priifstand der Sozial-
Ethik» war ihr Referat iiberschrieben. Sozialethik definiert das
Philosophische Warterbuch als die Lehre von den ethischen Ver-
héltnissen und Pflichten, die aus dem Gemeinschaftsleben er-
wachsen. Die Ethik untersucht, was im Leben und in der Welt

wertvoll ist. Der Sozialethik liegt daher die Frage zugrunde: Was
sind wir unseren Mitmenschen schuldig? Wieviel ist uns unser
Mitmensch wert?

Da jeder einzelne Mensch die Frage nach dem, was ihm etwas
wert ist, was ihm lieb und teuer ist, je nach seinen Lebensumstan-
den und personlichen Interessen unterschiedlich beantwortet,
kann dort, wo sich Menschen zu einem Kollektiv zusammenfin-
den, nicht mehr bloss auf diese individuellen Werte abgestiitzt
werden. Das Zusammenleben von mehreren Menschen kann nur
dann fortbestehen, wenn sie gemeinsam Werte entwickeln und
hochhalten, die das Kollektiv zu einer iiberlebensfahigen Ge-
meinschaft verbinden. Werte, die die gesamte Menschheit zu
einer Gemeinschaft vereinigen, heissen Grundwerte. Es sind jene
Werte, die dem Wesen und der Gattung Mensch Rechnung tra-
gen, die das, was den Menschen ausmacht, das Humanum, in
sich einschliessen. Mit anderen Worten: sie anerkennen den Men-
schen als Menschen, sie wahren seine Menschenwiirde. Mensch-
lichkeit, Humanitdt ist ihr Name.

Werte konnen sich verdndern (Wertkonflikte, verdnderte Situa-
tionen). Wertewandel 16st zunédchst Verunsicherung, Orientie-
rungslosigkeit aus, der dann eine Neubesinnung auf die bisheri-
gen Werte und eine schopferische Phase der Entwicklung neuer
Werte folgen. In einer schnellebigen Zeit wie der heutigen ist fiir
diesen Prozess keine Zeit eingerechnet; er kann nicht vollstandig
ablaufen, was Werteverarmung zur Folge hat. So kennt denn un-
sere Zeit, unser Zusammenleben, nur einen einzigen Wert: den
Nutzen. Nur das wird geschitzt, was Nutzen bringt, und das
heisst Geld, Gewinn. Gliick, das Aristoteles noch als eine unteil-
bare Qualitdt in Momenten geistiger, korperlicher und seelischer
Ganzheit definiert hat, wird zu einer quantifizierbaren, messba-
ren Grosse, die in Geldmass ausgedriickt werden kann. Was kein
Geld einbringt, was «nur» qualitativ ist, ist wertlos und wird ins
Private abgedringt (Spielen, musische Aktivitaten usw.). Ange-
sichts der Knappheit der natiirlichen Ressourcen werden die An-
strengungen um Nutzenmaximierung noch gesteigert.

Der Ruf nach mehr Menschlichkeit

Das Resultat solcher Werteverarmung sind die heutige Zeit kenn-
zeichnende Orientierungslosigkeit und Sinnkrise. Wie aus dem
oben Gesagten hervorgeht, braucht es nicht neue Werte, um die
Sinnkrise zu iiberwinden, sondern es braucht einen anderen
MaBstab, mit dessen Hilfe dem Grundwert der Humanitét seine
Vormachtstellung iiber alle anderen Werte wieder zuriickgegeben
werden kann. Der Mafistab der Nutzenmaximierung taugt dazu
nicht, ja, seine Begleiterscheinungen wie Machtstreben, Profit-
streben, Geltungssucht und Neid sind sogar die Grundhemmnis-
se fiir die Verwirklichung von Menschlichkeit. Dass wir Men-
schen iiberhaupt je zu einem unser Wesen derart vernachlassigen-
dem Maf3stab kommen konnten, liegt darin begriindet, dass wir
nicht von Natur aus auf Menschlichkeit programmiert sind. Son-
dern die Besonderheit des Menschen unter allen andern Lebewe-
sen liegt gerade darin, dass er sich zu sich selber nur in freier
Selbstbestimmung entwickeln kann. Menschlichkeit kann daher
nur verwirklicht werden, wenn wir uns, jeder einzelne, aktiv fiir
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das Menschsein entscheiden und uns neu wieder im Menschsein
iiben. Dass er zum Menschsein taugt, bewies der Mensch im alten
Griechenland, indem er die Tugenden der Weisheit, der Beson-
nenheit, der Tapferkeit und der Gerechtigkeit erfiillte. Das Chri-
stentum nennt die Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung, und
die Franzosische Revolution forderte die Menschen zu Freiheit,
Gleichheit und Briiderlichkeit auf. Als zeitgemésse Tugenden
nennt Prof. Dr. Annemarie Pieper: das Mitleid, die Toleranz, die
Solidaritdt und den Humor. Es sind gemeinschaftsbildende Tu-
genden, die das notwendige Minimum an Mitmenschlichkeit aus-
machen, ohne das unsere heutige Gemeinschaft nicht tiberleben
kann.

Priifstein der Humanitat einer Gesellschaft ist ihr Umgang mit
alten und gebrechlichen Menschen. In einer menschlichen Ge-
sellschaft geht die Pflege ihrer gealterten Mitmenschen iiber eine
angemessene gesundheitliche Versorgung hinaus; sie wird getra-
gen vom Mitgefiihl fiir den Pflegebediirftigen und dem Respekt
vor seiner Freiheit. Dies gilt auch fiir denjenigen Menschen, der
so abgebaut ist, dass er von seiner Freiheit nicht mehr Gebrauch
machen kann. Humane Pflege achtet auch in ihm den freien
Menschen, der er frither einmal war und der er noch jetzt sein
konnte, wenn die Umstdnde es zuliessen.

«Aktivierende Betreuung als ethischer Auftrag»

Um den humanen Umgang mit eben diesen psychogeriatrischen
Patienten im praktischen Alltag des Altersheims ging es im Be-
richt von Hilda Portmann, Mitleiterin des Alterswohnheims
Pfiffikon, und Hanni Wachter, Heimleiterin des Altersheims
Waldfrieden in Pfiffikon. In Ubereinstimmung mit Annemarie
Pieper sahen sie die Menschenwiirde im Pflegealltag dann geach-
tet, wenn der Pflegebediirftige, auch der demente Pflegebediirfti-
ge, miteinbezogen wird in die Heimgemeinschaft, aktiv daran
teilnehmen kann, das heisst, seinen eigenen, ihm gemassen, sinn-
vollen Beitrag zur Gemeinschaft leisten kann. Diese Infegration
des psychogeriatrischen Pensionérs ins Heimleben wird auf ver-
schiedene Weise praktiziert. Hilda Portmann nannte vier Model-
le: die Ubergangspflege nach Erwin Bohm, wie sie im Waidspital
Ziirich praktiziert wird; die Aktivierungstherapie, wie sie an der
Schule fiir Aktivierungstherapie in Barau gelehrt wird; die ans
Felix-Platter-Spital in Basel angeschlossene Memory-Klinik; das
Psychiatrie-Center in Wetzikon.

Hilda Portamnn und Hanni Wachter praktizieren in ihren Alters-
heimen die «aktivierende Betreuung», um dem ethischen Auftrag
des Miteinbezugs des dementen Patienten in die Heimgemein-
schaft nachzukommen. Es ist eine Betreuung, die iber die medi-
zinischen Grundbediirfnisse hinaus auch beim geistig abgebau-
ten Pensionér die menschlichen Grundbediirfnisse nach sozialer
Anerkennung, nach Selbstbestimmung und nach niitzlicher Ak-
tivitét in der Gemeinschaft ernst nimmt und versucht zu befriedi-
gen. Sie setzt voraus, dass die BetreuerInnen den Pensionér bei
seinem Heimeintritt schon méglichst gut kennen - seine Biogra-
fie, seine Interessen, seine verbleibenden Fihigkeiten — und ihn
wihrend seines Aufenthaltes im Heim immer besser kennenler-
nen. Denn die Aktivierung kann ihm nicht aufgezwungen wer-
den, sondern sie muss fiir jeden einzelnen Pensionar behutsam
aufgebaut werden. Sie muss ihm so angeboten werden, dass er sie
als an ihn ganz persénlich und nur an ihn gerichtet erkennt. Im
einzelnen handelt es sich bei diesen Angeboten zum Beispiel um
die Betreuung eines Mitpensionirs, um Mithilfe in Kiiche, Spei-
sesaal und Lingerie, um Botengénge fiir andere Pensiondre oder
fiir das Heimpersonal, um das Verlesen von Bekanntmachungen
vor dem Mittagessen, um die Mithilfe bei der Vorbereitung von
festlichen Anldssen, usw. usw.
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Wo der psychogeriatrische Pensionir in die Heimgemeinschaft
integriert werden soll, entstehen spezifische Schwierigkeiten. So
zum Beispiel entstehen immer wieder Situationen, in denen zwi-
schen den Bediirfnissen des Dementen und den Bediirfnissen der
mit ihm zusammenlebenden Gesunden abgewogen werden muss.
Dem Betreuenden stellt sich oft die Frage, wie weit sein Einsatz
fiir den dementen Patienten gehen darf, ohne dass er dabei seine
eigene Selbstachtung aufs Spiel setzt. Problematisch ist immer
auch, das Verstdndnis der Angehorigen des Dementen fiir die ak-
tivierende Betreuung zu wecken. Das Argument, der angehorige
Heimbewohner bezahle ja fiir seinen Aufenthalt und brauche da-
her nicht zu arbeiten, wird nur allzu oft gehort. Nicht einfach zu
regeln ist auch die Belohnung fiir die geleisteten Dienste: Nicht
nur Hilda Portmann und Hanni Wachter, sondern auch die Pen-
siondre selber lehnen eine Entlohnung mittels Geld ab, da es
einerseits schwierig ist, einen gerechten Malistab dafiir zu finden,
andererseits mit einem Lohn aber die Freiwilligkeit der Leistung
verloren ginge. Anerkennungsgeschenke wie Blumen, Zigaret-
ten, eine Flasche Wein, hin und wieder ein Ausflug eignen sich
besser.

«Ethische Fragen in der Heimfiihrung»

Nicht von Werteverarmung, sondern von uniibersichtlicher Wer-
tevielfalt, vom Trend zu individualistischen Werthaltungen als
Kennzeichen unserer Zeit sprach Dr. Christoph Pachlatko, der in
Basel Theologie und an der Hochschule St. Gallen Betriebswirt-
schaft studiert hat und seit 1988 Direktor der Schweizerischen
Epilepsie-Klinik in Ziirich ist. Diese zunehmende Vielfalt von Le-
bensstilen und Lebensinhalten macht auch vor dem Heim nicht
Halt. Die Heimleitung sieht sich gegeniiber friither mit verander-
ten und hoheren Anspriichen der Bewohner, des Personals und
des Umfelds des Heimes konfrontiert. Wertekonflikte zwischen
Heimleitung, Personal, Bewohnern und Umfeld sind hierbei un-
vermeidlich. Von der Heimfithrung wird zwar nicht erwartet,
dass sie endgiiltige Losungen von Wertekonflikten prasentieren
kann, aber dass sie mit ihnen umzugehen weiss, das heisst, dass
sie die unterschiedlichen Werthaltungen verstehen und aushalten
kann. Dies setzt Toleranz und Interesse am Dialog voraus.

Fiithrung bedeutet aber noch mehr als die Vielfalt von Lebenssti-
len und Anspriichen zu tolerieren. Sie muss auch mit der natiirli-
chen Folge von zunehmender Wertevielfalt, mit dem grosser wer-
denden Orientierungsbediirfnis, umgehen konnen. Die Fiih-
rungsaufgabe einer zeitgemassen Heimleitung besteht demnach
darin, mit einer wachsenden Vielfalt von Gewohnheiten und Ein-
stellungen umzugehen und darin die Einheit der Fithrung zu be-
wahren. Oder auf ein kurzes Motto gebracht: «Soviel Vielfalt wie
moglich, soviel Einheit wie nétig» (Ch. Pachlatko). Als optima-
les Fithrungsinstrument bietet sich der Heimleitung bei der
Wahrnehmung dieser Aufgabe das Leitbild an, denn ein Leitbild
betont die Einheit in der Vielfalt, indem es den iibergeordneten
Zweck des Heimes knapp zusammenfasst. Dieses Leitbild sollte
im Gespriach mit den HeimmitarbeiterInnen erarbeitet werden,
um so im Dialog bei allen Betroffenen Toleranz und Verstédndnis
fiir die Vielfalt, aber auch den Willen zur Verwirklichung des
iibergeordneten Zieles zu erreichen.

Heimfiihrung kann sich daher weder bloss auf die Wirkung der
Personlichkeit des Heimleiters verlassen noch sich lediglich auf
die Erledigung administrativer Aufgaben beschrénken. Chri-
stoph Pachlatko plédiert fiir eine Heimleitung, die ethische und
wirtschaftliche Fithrung miteinander verbindet, im Bewusstsein,
welch hohe moralische Anforderungen an den Heimleiter damit
verbunden sind. Denn fiir seine Fithrungsentscheide, von denen
meist mehrere Menschen betroffen sind, fehlt oft ein eindeutiger
EntscheidungsmaBstab. So fliesst dann unbewusst, besser aber
bewusst sein eigenes Menschenbild in seine Entscheide ein. Das,
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Tagungsleiterin Hanny Wiesendanger (li) und Moderatorin Dr. Imelda Abbt (re) verliehen der VSA- Martin Meier, Prisident VSA, konnte rund 250
Tagung im leicht verstaubten Ziircher Kongresshaus erfrischend weiblichen Charme. Teilnehmer zur jiahrlich stattfindenden Herbst-
tagung des VSA begriissen.

“e

Prof. Dr. Annemarie Pieper: Unsere Zeit braucht Mitleid, — Zum Auftakt der Tagung brachte die Seniorenvolkstanzgruppe St. Niklaus (Obwalden)
Toleranz, Solidaritdit und Humor. unter der Leitung von Ruth Ducrey Volkstinze aus verschiedenen Lindern dar. Ubri-
gens: der dlteste Téanzer ist 81 Jahre alt!

Hilda Portmann (li) und Hanni Wachter (re): Aktivierende Betreuung zur Verwirkli-  Dr. Christoph Pachlatko: Pladoyer fiir die Verbindung von

chung von Humanitét im Altersheim. ethischer und wirtschaftlicher Fiihrung in der Heimleitung.

749



so Christoph Pachlatko, macht seine Fiithrungsaufgabe so an-
spruchsvoll - und gleichzeitig so schon.

«Depression, Suizidversuch, Suizid - ethische Probleme

Dr. med. und Dr. phil. Cécile Ernst, wissenschaftliche Mitarbeite-
rin der psychiatrischen Universitatsklinik Burgholzli, Ziirich,
widmete ihr Referat dem besonders heiklen Problem des ethisch
richtigen Umganges mit depressiven und suizidgefahrdeten alten
Menschen im Altersheim. Sie lehnte es ab, dabei von grundsétzli-
chen Uberlegungen zum allzu diffusen Begriff der Menschen-
wiirde auszugehen, sondern nahm wissenschaftlich ermittelte
Fakten iiber Depression und Suizid als Ausgangspunkt zur For-
mulierung daraus sich ergebender ethischer Forderungen.

Zur Depression im psychiatrischen Sinne, also zum depressiven
Zustand mit Krankheitscharakter, gehort ein ganz bestimmtes
Erscheinungsbild: Freudlosigkeit, Interesselosigkeit, Energie-
mangel, Verlangsamung oder Unrast, Konzentrationsstorungen,
Entschlussunfihigkeit, Schuld- und Minderwertigkeitsgefiihle,
Gewichtsverlust oder -zunahme. Schlafstorungen (vor allem
frithes Erwachen mit Stimmungstiefpunkt) sowie Todes- und
Suizidgedanken kennzeichnen die schwere Depression. Sie dau-
ert mindestens 14 Tage, oft sogar Monate lang. Der Kranke ist in
seinen Kontakten und in seiner Arbeitsfidhigkeit auffallend ge-
stort.

Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Depressio-
nen im Alter hiufiger chronisch verlaufen. Sie sind oft mit schwe-
rer Angst oder Wahnvorstellungen (Versiindigungswahn, Verar-
mungswahn) verbunden. Depressive Symptome im Alter weisen
oft auf eine beginnende Hirnkrankheit hin. Chronische Krank-
heiten wie Parkinsonsche Krankheit, Diabetes, Karzinome oder
schwere Altersarthrosen sind in etwa 50 Prozent der Falle mit de-
pressiven Symptomen verbunden.

Behandlung von Depressionen

Depressionen werden stets durch die gemeinsame Anwendung
von Medikamenten (Psychopharmaka) und Psychotherapie be-
handelt. Dies gilt in jiingeren Jahren genauso wie im Alter. Mit
anderen Worten: Depressionen sind im Alter genauso gut und ge-
nauso schlecht heilbar wie in jiingeren Jahren, mit der einzigen
Einschrankung, dass Psychopharmaka im Alter weniger gut ver-
traglich sind und daher langer ausprobiert werden muss, bis das
passende Medikament gefunden ist.

Als ethische Forderung fiir den Umgang mit depressiven Patien-
ten im Altersheim ldsst sich daraus ableiten, dass ihre Depression
von einem Facharzt behandelt werden muss, da Aussicht auf Hei-
lung besteht. Die medizinische Versorgung und Behandlung des
schwer depressiven Patienten muss auch trotz eines allfallig ge-
dusserten Verzichts durchgefiihrt werden, da der schwer Depres-
sive in seiner Urteilsfahigkeit derart eingeschréankt ist, dass er sei-
ne Zukunft nicht mehr einschétzen, ja nicht einmal mehr vorstel-
len kann. Nach der Aufhellung seiner Depression ist fiir ihn aber
wieder ein durchaus freudvolles Leben moglich, in dem er dank-
bar sein wird dafiir, dass er damals medizinisch nicht im Stich ge-
lassen worden ist.

Suizid aus freiem Entschluss?

Ahnliches gilt fiir den Suizid und den Suizidversuch. Es ist wis-
senschaftlich nachgewiesen, dass der Suizid ein multifaktoriell
bedingtes Ereignis ist; so beeinflussen das Alter, das Geschlecht,
die Zugehorigkeit zu einer bestimmten Nation, die Abhangigkeit
von Drogen, die Arbeitslosigkeit und die Alterssicherung, Krisen
in einem Land, die Zugehorigkeit zu einer bestimmten Sozial-
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klasse, der Beruf, ja sogar der Wohnkanton die Haufigkeit des
Suizids. Zudem kann beobachtet werden, dass dem Suizid meist
eine langere ungiinstige Entwicklung vorausging und - entgegen
einem verbreiteten Vorurteil — dass die meisten Selbstmorde zu-
vor angekiindigt wurden. Nachuntersuchungen von Uberleben-
den eines Suizidversuches haben ergeben, dass Menschen, die
sich einmal versuchten umzubringen, zu 90 Prozent noch nach
Jahren am Leben sind und ihr damaliges Ansinnen nicht mehr
verstehen konnen.

Ethisch muss daher fiir den Umgang mit Suizid gefordert wer-
den, dass jeder Mensch, der Suizidabsichten dussert, sofort einer
facharztlichen Behandlung zugefiihrt werden muss, da seine Ab-
sicht nicht seinem freien Willen entspringt. Eine rechtzeitig ein-
gesetzte psychiatrische Behandlung kann ihn zu 90 Prozent davor
bewahren, sein Leben ungewollt wegzuwerfen. Als unethisch
miissen daher die Bestrebungen von EXIT bezeichnet werden.

«Moralische Konflikte im Pflegealltag»

Dr. Silvia Kippeli, Leiterin der Stelle fir Entwicklung und For-
schung in der Pflege, Universitédtsspital Ziirich, analysierte unter
diesem Titel den moralischen Notstand im heutigen Pflegealltag.
Sie sieht die Voraussetzungen fiir die gegenwértigen moralischen
Konflikte im Pflegealltag in der Komplexitét des Systems, in dem
Pflege stattfindet, gegeben. Der Pflegende befindet sich im
Spannungseld von a) Patient, b) an der Pflege mitbeteiligten Per-
sonen, ¢) an der Pflege mitbeteiligten Berufsrollen, d) der Institu-
tion, in der Pflege gegeben wird, und e) dem gesellschaftlichen
Umfeld. Zu jedem dieser Elemente gehort ein bestimmtes Wert-
system. Je weniger diese einzelnen Wertsysteme miteinander
iibereinstimmen und je weniger klar und bekannt sie sind, desto
mehr Konfliktpotential enthalten sie.

Der moralische Auftrag des Pflegenden als Person und als Ange-
horiger seines Berufsstandes ist in den «Ethischen Grundsdtzen
fiir die Pflege» des SBK (Bern 1990) festgehalten. Sie beschreiben
die Verantwortung der Pflegenden gegeniiber den Patienten und
deren Bezugspersonen, gegeniiber den Mitarbeitern und der
Gesellschaft, gegeniiber sich selbst und dem eigenen Berufs-
stand. Sie gehen inhaltlich iiber das Ziel des biologischen Uberle-
bens weit hinaus und stellen die Optimierung der Lebensqualitéit
in den Mittelpunkt der pflegerischen Bemiihungen. Die Pflege
benotigt deshalb dringend eine Standesethik, weil sie es mit Men-
schen zu tun hat, die nicht im Vollbesitz ihrer Kréfte sind und die
als Angehorige einer Randgruppe bei der Durchsetzung ihrer In-
teressen auf keine gesellschaftliche Unterstiitzung hoffen kon-
nen. Die «Ethischen Grundsitze fiir die Pflege» beauftragen die
Pflegeperson, Advokat des Patienten oder Pensiondrs zu sein,
das heisst, seine Interessen zu vertreten und ihm eine Umgebung
zu schaffen, in der ihm seine personliche Autonomie und Wiirde
erhalten bleibt.

Moralischer Notstand in der Pflege

Die Einhaltung dieses noblen Zieles aber ist unter den gegenwér-
tigen Bedingungen der Pflege nur erschwert moglich. Die Biiro-
kratisierung und Industrialisierung der Institution sowie die Wir-
kung des medizinischen Modells in der Pflege fithren dazu, dass
sich die Pflegenden nicht mehr primér als Sorgende, sondern als
Machende verstehen. Die zunehmende Technik bewirkt die Frag-
mentierung der Aufgaben. Dazu kommt die Zentralisierung der
Entscheidung, so dass die Pflegenden immer mehr zu Ausfiihren-
den von Teilaufgaben werden, die sich nicht mehr fiir das Ganze
verantwortlich fithlen. Mit andern Worten: Sie identifizieren sich
nicht mehr mit ihrer Aufgabe. Der moralische Notstand in der
Pflege besteht darin, dass sie sich nicht mehr am Patienten, son-
dern am reibungslosen Betriebsablauf orientiert.
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Dr. med. und Dr. phil. Cécile Ernst: Depressio- Sradt/atm Dr. Emllze Lieberherr (li), Vorsteherin a’es Sozialamtes der Stadt Ziirich, und
nen sind im Alter genauso gut und genauso Dr. P. Holenstein (re), Direktionssekretir auf der Direktion der Fiirsorge des Kantons Ziirich, iiber-
schlecht heilbar wie in jiingeren Jahren. brachten die Griisse der Regierung.

i . I m BN B Seit 20 Jahren schon sammelt der stadtbekannte Sir John mit seiner Drehorgel fiir wohl-
titige Zwecke.

Hochste Konzent}attonfur die Jong/le/ libung: Pepe und Pop:/ aus Wil (SG).

Dr. Silvia Kippeli: Weshalb steht hinter dem  Dr. Albert Wettstein: Die Gesundheztsrege[ fiir  Prof. Dr. Jan Milic Lochmann: Menschliches
Titel fiir diese Tagung kein Fragezeichen? Sind  alte Menschen heisst: Gesund ist, was Genuss Leben dringt nach bewusster Sinngebung.

. . ? i .
wir denn schon so weit : und Freude bereitet. (Bilder: Werner Vonaesch)
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Das Minimum, was Pflege leisten muss, ist eine Pflege, die dem
Patienten keinen Schaden zuftigt. Um dieses Minimum unter den
gegenwirtigen Pflegebedingungen gewihrleisten zu kdnnen,
muss uns die Ethik zuhilfe kommen - Ethik verstanden als eine
Form von Intelligenz. Bewusstes, reflektiertes Pflegen wird dem
moralischen Pflegeauftrag gerecht.

«Humane Betreuung von kranken und sterbenden
Heimbewohnern»

Auch von Dr. med. Albert Wettstein, Spezialarzt FMH fiir Neu-
rologie, seit 1983 Chefarzt des Stadtérztlichen Dienstes Ziirich,
wurde das ethische Problem, das sich den an der Pflege beteilig-
ten Berufspersonen stellt, wenn sie fiir einen Kranken entschei-
den miissen, der nicht mehr im Vollbesitz seiner Krafte ist, ins
Zentrum seiner Uberlegungen gestellt. Prof. Dr. Urs Peter Him-
merli, Chefarzt am Stadtspital Triemli, hat als Entscheidungshil-
fe in derartigen Situationen seine «Personlichen Thesen zur hu-
manen medizinischen Betreuung von Heimbewohnerny formu-
liert, die mittlerweile von der Stadt Ziirich zu Richtlinien fiir die
Betreuung in den stadtischen Heimen erklart worden sind. Die
erste These, die Hauptthese, besagt, dass es der (mutmassliche)
Wille des Patienten sei, der leitend sein soll fiir die Betreuung.
Kein Patient diirfe gegen seinen Willen zu irgendeiner Pflege-
massnahme gezwungen oder in seiner bisherigen Lebensweise
eingeschrankt werden. Diese These gilt fiir zurechnungsfihige
Kranke genauso wie fiir Demente und Erregte, die ihren Willen
nicht mehr verbal mitteilen kénnen, sondern ihn durch ihr Ver-
halten oder durch Gebarden ausdriicken: zum Beispiel indem sie
Katheter und Sonden herausreissen, Nahrung verweigern oder
Tabletten ausspucken. Der (mutmassliche) Wille des Patienten ist
verbindlich fiir alle Betreuer, den Arzt, die Pflegerin, den Heim-
leiter; sich dariiber hinwegzusetzen, ist unethisch, ja sogar ille-
gal.

Die Umsetzung dieser 1. Himmerli-These in die Pflegepraxis er-
fordert eine sehr sorgfaltige Auslegung, durch die sie entschei-
dende Einschrinkungen erfahrt. So zum Beispiel durch die juri-
stische Unterscheidung in verschieden geordnete Rechtsgiiter.
Ein Rechtsgut (zum Beispiel der Wille des Patienten) kann nur
dann geschiitzt werden, wenn dadurch nicht ein anderes Rechts-
gut (zum Beispiel das Weiterbestehen des Heimes) bedroht wird.
Im Beispiel ist das Weiterbestehen des Heimes ein dem Willen des
Patienten iibergeordnetes Rechtsgut, und es wird dem Patienten,
der zeit seines Lebens im Bett geraucht hat, seine bisherige Le-
bensweise in diesem Punkt untersagt werden miissen. Eine weite-
re Einschrankung kann Prof. Hammerlis Hauptthese durch die
Heimordnung erfahren, die der Patient bei seinem Heimeintritt
ja freiwillig unterzeichnet hat. Diese Heimordnung kann zum
Beispiel vorsehen, dass im Heim prinzipiell kein Alkohol getrun-
ken wird. Daran muss sich der Heimbewohner auch dann halten,
wenn er sich plotzlich nach seiner fritheren Gewohnheit, zum
Mittagessen ein Glaschen Roten zu geniessen, sehnt. Eine weitere
Einschrankung erfahrt die 1. These von Prof. Haimmerli bei Wil-
lensdusserungen wahrend einer akuten, medizinisch behebbaren
Erkrankung. Wenn man annehmen muss, dass die Ablehnung
der Behandlung damit zu tun hat, dass der Patient in seiner mo-
mentanen Verwirrung die giinstige Prognose fiir seine Erkran-
kung nicht erkennen kann, so sind die Pflegenden trotz gedusser-
ter Ablehnung durch den Patienten zur Behandlung verpflichtet.
Anders verhilt es sich, wenn vom akut erkrankten Patienten be-
kannt ist, dass er schon seit langer Zeit nur noch sterben mochte.
Seine Ablehnung ist dann als sein gedusserter personlicher Wille
fiir die Pflegenden verpflichtend.

Passive Sterbehilfe

Der Lebenswille des Patienten ist vor allem dann das entscheiden-
de Kriterium, wenn der Verzicht auf Behandlung, die der Patient
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ablehnt, zu seinem Tode fiithren wird. Passive Sterbehilfe ist auf-
grund der Richtlinien der Schweizerischen Akademie fiir Medizi-
nische Wissenschaften dann indiziert, wenn das Hinausschieben
des Todes durch die medizinische Behandlung eine nicht zumut-
bare Verlangerung des Leidens fiir den Patienten bedeuten wiir-
de. Wo der Lebenswille des Patienten fehlt, muss sich die Behand-
lung auf die optimale Linderung der subjektiven Beschwerden
beschranken («palliative Behandlung») und ergidnzt werden
durch eine sehr individualisierte Betreuung, die seinen Vorlieben
und Abneigungen so gut wie irgend moglich Rechnung trégt.

«Notstand im Leben und im Leiden»

Von grundsatzlicher Natur war Prof. Dr. Annemarie Piepers so-
zialethische FEinleitung ins Tagungsthema, grundsitzlich war
auch der biblische Ausblick, den Prof. Dr. Jan Mili¢' Lochmann,
seit 1969 Professor fiir Systematische Theologie an der Universi-
tat Basel, zum Schluss der Tagung skizzierte. Nahm Prof. Pieper
die Ethik genauer unter die Lupe, widmete Prof. Lochmann sein
Schlussreferat dem Notstand im menschlichen Leben. Dabei ging
er von der Feststellung aus, dass der Mensch das einzige Ge-
schopf ist, welches sich dariiber, iiberhaupt iiber sein Leben Ge-
danken machen kann. Nur der Mensch ist in der Lage, sich nach
dem Sinn seines Lebens zu fragen, und, allerdings auch, an der
Frage: wozu das alles? zu verzweifeln. Doch die Bibel kann ihm
auf sein Fragen freudige, aufmunternde und zuversichtliche Ant-
wort geben.

Wozu lebe ich?

1. Leben ist aus der Sicht der Bibel ein Geschenk Gottes, das zu
schétzen ist und das biblische Menschen selbst dann mit Freu-
de erfiillt, wenn sie auch immer wieder mit negativen Lebens-
erfahrungen konfrontiert werden.

2. Menschliches Leben erschopft sich nicht in sich selbst, es
dréngt dariiber hinaus nach bewusster Sinngebung, will sich
in all seinen Chancen entfalten.

3. Die wirksamste Parteinahme fiir das Leben geschieht durch
die Liebe, die so stark ist wie der Tod (vgl. Hoheslied 8,6). Lie-
be im biblischen Sinn meint in erster Linie die solidarische
Liebe zu meinem Mitmenschen, den ich ohne Vorleistungen
und Vorbedingungen als meinen Néchsten annehme, der auf
mich angewiesen ist, der an mich appelliert, fiir denich da sein
will.

4. In dieser bedingungslosen Liebe zu meinen Mitmenschen zei-
gen sich mir die eigentlichen Werte, auf die es ankommt in die-
sem Leben; ich erkenne die wahren Schitze dieser Welt, die
nicht in Geld auszudriicken sind. Oder mit anderen Worten:
Der Notstand, dem ich in solidarischer Liebe begegnet bin,
kann fiir mich zur Sinnerklirung beitragen, ohne dass ich ihn
romantisch zu verkldaren brauche.

5. Die grosste menschliche Not, die je ein Mensch durchstehen
musste, erlitt Jesus am Kreuz. Nicht, weil dies ein besonders
grausamer Tod ist, sondern weil mit ihm der Zeuge unbeding-
ter Liebe durch abgrundtiefen Hass getotet wird. Doch sein
Leiden zeigt uns, dass Gott uns selbst in der grossten Not nicht
verliisst, dass er bei uns bleibt und mit uns leidet. Das Leiden
wird damit nicht aus der Welt geschafft, aber es behilt nicht

das letzte Wort.
sk

Mit einer Sonate fiir Querflote und Gitarre von Mauro Giuliani,
souverdn und mitfithlend vorgetragen von Doris Lippert und
Christian Hostettler, klang die diesjahrige Herbsttagung des
VSA ihrem Thema entsprechend besinnlich und aufmunternd

aus. : :
Doris Brunner-Rudin
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	VSA-Fortbildungstagung für Altersheimleitung und Kaderpersonal, 7./8. November 1990, im Kongresshaus Zürich : "Ethischer Notstand im Alters- und Pflegeheim" : was sind wir unseren betagten Mitmenschen im Alters- und Pflegeheim schuldig?

